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Verordnung
über die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern

mit sonderpädagogischem Förderbedarf
(AO-SF)

Vom 31. Oktober 2012

Auf Grund von § 12 Absatz 4 Satz 7, § 44 Absatz 4 und § 46
Absatz 2 des Hamburgischen Schulgesetzes (HmbSG) vom
16. April 1997 (HmbGVBl. S. 97), zuletzt geändert am 19. Juni
2012 (HmbGVBl. S. 266), und § 1 Nummern 4, 14 und 16
der Weiterübertragungsverordnung-Schulrecht vom 20. April
2010 (HmbGVBl. S. 324) wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich

§ 1
Ziel der Ausbildung, Anwendungsbereich

(1) Alle Schulformen haben die Aufgabe, Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf während des
gesamten schulischen Werdegangs unter Berücksichtigung
ihrer individuellen Bedürfnisse besonders zu fördern und sie
in den Schulalltag zu integrieren. Das Ziel der Förderung liegt
dabei im bestmöglichen Ausbau der individuellen Entwick-
lungs- und Lernmöglichkeiten und in der Herstellung von
Chancengleichheit beim Zugang zu den Lerninhalten. 

(2) Diese Verordnung gilt für alle Schülerinnen und
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemein-
bildenden Schulen. Für Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, die an Sonderschulen, Grund-
schulen, Stadtteilschulen und Gymnasien gemäß den Anforde-
rungen der Bildungspläne für die Grundschule, die Stadtteil-
schule oder das Gymnasium unterrichtet werden, gelten die
Vorschriften der allgemeinen Ausbildungs- und Prüfungsord-
nungen der Lerngruppe, der die Schülerinnen und Schüler
angehören, in der jeweils geltenden Fassung entsprechend,
soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt.

Abschnitt 2
Sonderpädagogischer Förderbedarf, Förderschwerpunkte

§ 2
Sonderpädagogischer Förderbedarf

(1) Eine Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbe-
darf erfolgt nach dieser Verordnung, wenn die Sorgeberechtig-
ten eine solche schriftlich beantragen oder, wenn die Schülerin
oder der Schüler auf Wunsch der Sorgeberechtigten eine Son-
derschule besuchen soll. Sie erfolgt außerdem bei Vorliegen
konkreter Hinweise von Amts wegen, insbesondere auf Veran-
lassung der Schule, die eine Schülerin oder ein Schüler besu-
chen soll oder besucht. Die Sorgeberechtigten sind angemes-
sen zu beteiligen, ihre Zustimmung zur Überprüfung ist anzu-
streben. 

(2) Bei der Überprüfung können bei Bedarf andere Einrich-
tungen einbezogen werden, insbesondere Einrichtungen zur
Frühbetreuung wie die Kindertageseinrichtungen, die Früh-
förderstellen bzw. das sozialpädiatrische Förderzentrum, die
Schulärztin oder der Schularzt, die Landesärztin oder der Lan-
desarzt für behinderte Menschen oder das Jugendamt. Dies gilt
insbesondere dann, wenn schon vor der Einschulung konkrete
Hinweise auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf vorlie-
gen.

(3) Das Verfahren zur Überprüfung auf einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf erfolgt nach Maßgabe des Ab-
schnitts 3. 

§ 3
Förderschwerpunkt Lernen

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Ler-
nen besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler
erheblicher Unterstützungsbedarf beim Aufbau eines für das
schulische Lernen angemessenen Lern- und Leistungsverhal-
tens sowie beim Erwerb grundlegender kognitiver Strukturen
festgestellt wird. Die sprachliche Entwicklung, die Motorik
und sensorische Integration und die Entwicklung des Arbeits-
oder Sozialverhaltens sind bei der Überprüfung des Förderbe-
darfs sowie bei der Planung und Umsetzung der sonder-
pädagogischen Förderung angemessen zu berücksichtigen. 

§ 4
Förderschwerpunkt Sprache

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Spra-
che besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler
erheblicher Unterstützungsbedarf beim Aufbau und der Nut-
zung von sprachlicher Handlungskompetenz festgestellt wird,
dem durch individuelle unterrichtliche Unterstützung oder
zeitlich begrenzte Sprachfördermaßnahmen nicht hinreichend
entsprochen werden kann. 

§ 5
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt emo-
tionale und soziale Entwicklung besteht, wenn bei einer Schü-
lerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf bei
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der Entwicklung eines altersangemessenen Arbeits- und Sozi-
alverhaltens festgestellt wird. Voraussetzung für die Feststel-
lung ist, dass die über einen längeren Zeitraum beobachtbaren
Verhaltensstrukturen einer Schülerin oder eines Schülers auf-
grund 
1. einer ausgeprägten Einschränkung ihrer oder seiner indivi-

duellen Fähigkeit zur Verarbeitung emotionaler Prozesse
oder zu sozial angemessenem Verhalten oder

2. einer psychischen Erkrankung 
zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der
Entwicklung der eigenen Person beziehungsweise der Mit-
schülerinnen und Mitschüler führen und diese durch unter-
richtliche oder erzieherische Maßnahmen in der allgemeinen
Schule sowie durch ambulante Hilfen nicht vermieden werden
kann. 

§ 6
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt geis-
tige Entwicklung besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem
Schüler erheblicher Unterstützungsbedarf beim Erwerb von
Basisfähigkeiten hinsichtlich der Entwicklung der Gesamtper-
sönlichkeit, insbesondere in den Bereichen der Wahrneh-
mung, der Motorik, des Kommunikations- und Sozialverhal-
tens, der individuellen Handlungskompetenz sowie der Ent-
wicklung kognitiver Strategien zu einer individuell angemes-
senen Orientierung in der personalen und sächlichen Umwelt
festgestellt wird. Relevante Aspekte für eine möglichst selbst-
ständige Bewältigung alltagsbezogener Anforderungen sind
bei Überprüfung, Planung und Umsetzung der sonderpädago-
gischen Förderung zu berücksichtigen.

§ 7
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt kör-
perliche und motorische Entwicklung besteht, wenn bei einer
Schülerin oder einem Schüler erheblicher Unterstützungsbe-
darf hinsichtlich der Entwicklung von Grundfähigkeiten in
den Bereichen der Sensorik, der Wahrnehmung und der Moto-
rik festgestellt wird. Ursachen für einen derartigen Unterstüt-
zungsbedarf sind insbesondere medizinisch diagnostizierbare,
erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen des Stütz- und Bewe-
gungssystems, Schädigungen von Gehirn, Rückenmark, Mus-
kulatur oder Knochengerüst, Fehlfunktionen von Organen
oder schwerwiegende Entwicklungsbedarfe in den Bereichen
Sprache, Kognition und emotionale und soziale Entwicklung,
die sich in Zusammenhang mit körperlich-motorischen Beein-
trächtigungen ergeben.

§ 8
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt
Hören und Kommunikation besteht, wenn bei einer Schülerin
oder einem Schüler Unterstützungsbedarf hinsichtlich der
Entwicklung von Fähigkeiten zur Wahrnehmung akustisch
vermittelter Umweltreize, zur Kommunikation, zur Entwick-
lung der Sprachkompetenz und zur Kompensation relevanter
Begleiterscheinungen einer erheblichen Minderung des Hör-
vermögens festgestellt wird. Ein solcher Förderbedarf besteht
insbesondere, wenn 
1. lautsprachliche Informationen der Umwelt trotz apparati-

ver Versorgung nicht oder nur begrenzt über das Gehör auf-
genommen werden können, 

2. aufgrund einer Hörminderung erhebliche Beeinträchtigun-
gen in der Entwicklung des Sprechens, der Sprache, im

kommunikativen Verhalten oder im Lernverhalten auftre-
ten oder 

3. eine erhebliche Störung der zentralen Verarbeitung der
Höreindrücke besteht.

§ 9

Förderschwerpunkt Sehen

Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt Sehen
besteht, wenn bei einer Schülerin oder einem Schüler Unter-
stützungsbedarf hinsichtlich der Entwicklung von Fähigkei-
ten zur Wahrnehmung und Verarbeitung optisch vermittelter
Umweltreize oder zur Kompensation von Begleiterscheinun-
gen im Zusammenhang mit einer erheblichen Minderung
des Sehvermögens festgestellt wird. Ein solcher Förderbedarf
besteht insbesondere, wenn 

1. das Sehvermögen so stark herabgesetzt ist, dass die Schüle-
rin oder der Schüler auch nach optischer Korrektur ihrer
bzw. seiner Umwelt überwiegend nicht visuell begegnen
kann (Blindheit) oder mit einer Erblindung rechnen muss,

2. nach optischer Korrektur Teilfunktionen des Sehens wie
Fern- oder Nahvisus, das Gesichtsfeld, der Kontrast, die
Farbe oder die Blendung und Bewegung erheblich einge-
schränkt sind (Sehbehinderung) oder 

3. eine erhebliche Störung der zentralen Verarbeitung der
Seheindrücke besteht (ausgeprägte Beeinträchtigung der
Wahrnehmungsverarbeitung).

§ 10

Förderschwerpunkt Autismus

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf im Schwerpunkt
Autismus besteht, wenn ein erheblicher Unterstützungsbedarf
hinsichtlich der Entwicklung von Fähigkeiten zur Kommuni-
kation und Interaktion mit anderen Personen, zur Selbstbe-
hauptung und Selbstkontrolle oder zu situations-, sach- und
sinnbezogenem Handeln festgestellt wird. 

(2) Aufgrund des breiten Spektrums der Ausprägung einer
autistischen Störung sind die Rahmenbedingungen der schuli-
schen Förderung individuell festzulegen und zu beschreiben.
Sofern die Notwendigkeit einer sonderpädagogischen Förde-
rung festgestellt wird, orientieren sich ihre fachliche Ausge-
staltung und ihr Umfang an den jeweiligen Schwerpunkten,
die die autistische Störung prägen. 

Abschnitt 3

Überprüfungsverfahren, Feststellung des Förderbedarfs

§ 11

Einleitung der Überprüfung 

(1) Die Sorgeberechtigten können die Einleitung der Über-
prüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf bei der zustän-
digen Schule beantragen. Der Antrag kann bis zum Ende der
Jahrgangsstufe 7 gestellt werden; er ist zu begründen. Darüber
hinaus kann eine Überprüfung nur bei Vorliegen wichtiger
Gründe und mit Genehmigung der zuständigen Behörde erfol-
gen.

(2) Die zuständige Schule veranlasst die Einleitung der
Überprüfung auf sonderpädagogischen Förderbedarf von
Amts wegen, wenn hierfür konkrete Anhaltspunkte vorliegen
und die Feststellung zur Gestaltung des weiteren Bildungs-
weges des Schülers oder der Schülerin erforderlich ist oder,
wenn die Sorgeberechtigten die Aufnahme ihres Kindes in
eine Sonderschule wünschen. 
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(3) Im Falle des Absatzes 2 informiert die Schule die Sorge-
berechtigten über die Einleitung der Überprüfung unter
Angabe der wesentlichen Gründe. In jedem Fall unterrichtet
sie vorher die Sorgeberechtigten über die Vorgehensweise
sowie über die sich für die Schülerin oder den Schüler erge-
benden Auswirkungen und Ziele der sonderpädagogischen
Förderung und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
Die Überprüfung kann nach Maßgabe des § 34 HmbSG auch
gegen den Willen der Sorgeberechtigten erfolgen. 

§ 12

Durchführung der Überprüfung 

(1) Die Überprüfung auf sonderpädagogischen Förder-
bedarf erfolgt durch die zuständige Behörde.

(2) In den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und
soziale und emotionale Entwicklung kann die Überprüfung
durch die zuständige Behörde auf die Schule delegiert werden,
die diese dann eigenständig durchführt. Die sonderpädagogi-
schen Lehrkräfte bewerten die individuelle Situation der
Schülerin oder des Schülers sowie ihre oder seine besonderen
Bedarfe und legen die notwendigen Fördermaßnahmen fest.
Sie dokumentieren die wesentlichen Ergebnisse der Überprü-
fung in einem individuellen, diagnosegestützten sonder-
pädagogischen Förderplan, in dem die Entwicklungsvoraus-
setzungen und der individuelle Förderbedarf vor dem Hinter-
grund konkreter Beobachtungen schulischer Lern- und Inter-
aktionssituationen zu beschreiben sind. Die Prüfung erfolgt in
Zusammenarbeit mit dem für die Schülerin oder den Schüler
zuständigen Lehrkräfteteam und wird gegebenenfalls durch
das örtlich zuständige Regionale Bildungs- und Beratungs-
zentrum und sonstige öffentliche Leistungsträger unterstützt. 

(3) Die Überprüfung in den übrigen Förderschwerpunkten
erfolgt durch die zuständige Behörde. Bei der Aufnahme in
eine Sonderschule, ein Gymnasium oder eine Schule in freier
Trägerschaft gilt dies auch für die in Absatz 2 Satz 1 genannten
Förderschwerpunkte. Die zuständige Behörde kann bei der
Feststellung der individuellen Situation der Schülerin oder des
Schülers sowie ihrer oder seiner besonderen Bedarfe ein Regio-
nales Bildungs- und Beratungszentrum, eine spezielle Sonder-
schule einschließlich der Bildungszentren für Hören und
Kommunikation sowie für Blinde und Sehbehinderte, das Bil-
dungszentrum für Haus- und Krankenhausunterricht/Autis-
mus sowie sonstige öffentliche Stellen einbeziehen oder das
Überprüfungsverfahren vollständig an eine der genannten
Einrichtungen delegieren. Die wesentlichen Ergebnisse der
Prüfung werden in einem sonderpädagogischen Gutachten
festgehalten. Das Gutachten enthält auch erste Empfehlungen
zur Förderung in der Schule und ist mit allen Anlagen der
zuständigen Behörde zur Entscheidung vorzulegen. 

(4) Im Rahmen der Überprüfung auf sonderpädagogischen
Förderbedarf ist eine schulärztliche Untersuchung zu veran-
lassen, wenn die Feststellung des körperlichen Entwicklungs-
standes und die Beurteilung der Beeinträchtigungen sowie der
allgemeinen gesundheitlich bedingten Leistungsfähigkeit
einschließlich der Sinnesorgane aus medizinischer Sicht für
das Ergebnis der sonderpädagogischen Überprüfung von
Belang sind. Die schulärztliche Untersuchung kann durch
Berichte und Gutachten anderer Einrichtungen, insbesondere
Berichte bereits besuchter Schulen und Kindertageseinrich-
tungen sowie Gutachten anderer Dienststellen, ergänzt wer-
den. Bei Bedarf werden die zur sonderpädagogischen Überprü-
fung gebotenen Untersuchungen durchgeführt. Wird bei einer
Schülerin oder einem Schüler sonderpädagogischer Förderbe-
darf im Förderschwerpunkt Lernen geprüft, zählen hierzu

auch Testverfahren zur Feststellung der Leistungsfähigkeit
und der Intelligenz. 

(5) Die Sorgeberechtigten sind über die vorgesehenen
Untersuchungen und ihren Zeitpunkt zu unterrichten und
erhalten Gelegenheit, bei den Untersuchungen anwesend zu
sein, soweit hierdurch der Zweck der Untersuchung nicht
beeinträchtigt wird und Rechte Dritter nicht berührt werden.
Wird ein sonderpädagogisches Gutachten oder ein sonder-
pädagogischer Förderplan erstellt, sind diese den Sorgeberech-
tigten auszuhändigen und im Gespräch zu erläutern. Ihnen ist
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 13
Förderdiagnostik

(1) Auf Basis der Diagnostik und der sonderpädagogischen
Förderplanung steuern und sichern die Schulen den effizien-
ten und zielgenauen Einsatz der personellen und sonstigen
Ressourcen für die Förderung der Schülerinnen und Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

(2) Das sonderpädagogische Gutachten gemäß § 12 Absatz 3
Satz 3 enthält mindestens die folgenden Angaben:

1. Anlass und Fragestellung, 
2. Informationsquellen,
3. Anamnese mit medizinischer Vorgeschichte und bisheri-

ger Förderung,
4. Befunde der schulärztlichen Untersuchung beziehungs-

weise weitere medizinische Berichte,
5. Beobachtungen zum aktuellen Entwicklungsstand der

Schülerin oder des Schülers,
6. Testdiagnostik,
7. Empfehlungen für die sonderpädagogische Förderpla-

nung,
8. Angaben zu relevanten Bedingungsfaktoren für eine gelin-

gende schulische Förderung,
9. Angaben und Begründungen zur Notwendigkeit ergän-

zender Unterstützungsmaßnahmen im Sinne einer ganz-
heitlichen Leistungserbringung,

10. Angaben zu den Vorstellungen der Sorgeberechtigten und
der Schülerinnen und Schüler zur schulischen Förderung
und zum gewünschten Lernort.

§ 14
Entscheidung über den Förderbedarf

(1) Die zuständige Behörde entscheidet auf Grundlage der
nach dieser Verordnung durchgeführten Überprüfung über
1. den sonderpädagogischen Förderbedarf,
2. den vordringlichen Förderschwerpunkt,
3. den Lernort. 

(2) Ist sonderpädagogische Förderung in den Förder-
schwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale
Entwicklung festzustellen, kann die zuständige Behörde die
Entscheidungen gemäß Absatz 1 auf die zuständige Schule
delegieren. Diese führt die Entscheidungen im Nachgang zu
der nach Maßgabe von § 12 Absatz 2 erfolgten Überprüfung
herbei und informiert die Sorgeberechtigten über das Ergebnis
der Feststellungen einschließlich der sich daraus für die son-
derpädagogische Förderplanung ergebenden Folgen sowie der
damit gegebenenfalls verbundenen zieldifferenten Beschulung
und der möglichen Folgerungen für den Abschluss. Das
Ergebnis der Entscheidung wird im sonderpädagogischen För-
derplan der Schülerin oder des Schülers aufgenommen. Die



Dienstag, den 20. November 2012 471HmbGVBl. Nr. 44

Entscheidung über den Lernort kann bei Bedarf den Sorge-
berechtigten gesondert mitgeteilt werden. 

(3) In den übrigen Förderschwerpunkten entscheidet die
zuständige Behörde auf Grundlage eines nach Maßgabe des
§ 12 Absatz 3 Satz 3 eingeholten sonderpädagogischen Gut-
achtens, der sonstigen entscheidungserheblichen Unterlagen
sowie unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Sorgebe-
rechtigten über die Feststellungen gemäß Absatz 1. Das Ergeb-
nis der Entscheidung wird den Sorgeberechtigten schriftlich
bekanntgegeben.

(4) Sofern bei einer Schülerin oder einem Schüler ein För-
derbedarf in mehreren Förderschwerpunkten besteht, ist ein
vorrangig zu gewichtender Förderschwerpunkt zu benennen.
Liegt der vorrangige Förderschwerpunkt in den Bereichen
Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Sehen, Hören
und Kommunikation, körperliche und motorische Entwick-
lung, oder Autismus, so soll die schulische Förderung gemäß
den Anforderungen der Bildungspläne Grundschule, Stadtteil-
schule oder Gymnasium erfolgen. Die zuständige Behörde
kann eine zieldifferente Förderung, die gemäß den Anforde-
rungen des individuellen sonderpädagogischen Förderplans
erfolgt, aus wichtigen Gründen genehmigen. 

§ 15

Festlegung des Lernortes

(1) Die Regionalen Bildungs- und Beratungszentren bera-
ten die Sorgeberechtigten in Abstimmung mit den allgemei-
nen Schulen und den speziellen Sonderschulen rechtzeitig
über die für die sonderpädagogische Förderung infrage kom-
menden Lernorte. Dabei sind die Sorgeberechtigten auch über
die Möglichkeiten und Voraussetzungen der von der zuständi-
gen Behörde zu gewährenden Schülerbeförderung und über
sonstige Unterstützungsmaßnahmen zu unterrichten.

(2) Die zuständige Behörde weist das Kind oder die Jugend-
liche beziehungsweise den Jugendlichen unter Berücksichti-
gung der von den Sorgeberechtigten geäußerten Wünsche
einer allgemeinen Schule oder einer Sonderschule zu. Bei der
Festlegung des Lernortes sind neben den gesetzlichen Auf-
nahmekriterien insbesondere zu berücksichtigen:

1. die in der Schule vorhandenen baulichen Gegebenheiten,

2. die Erfahrung der Schule im Umgang mit Schülerinnen
und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf,

3. die Sicherstellung einer heterogenen Zusammensetzung
der Schülerschaft in Bezug auf Schülerinnen und Schüler
mit und ohne Förderbedarf im Bereich der sonderpädagogi-
schen Förderung,

4. die Ausstattung der Schule mit Personal für die sonder-
pädagogische Förderung,

5. die Erreichbarkeit der Schule unter Berücksichtigung der
Aspekte der Schülerbeförderung. 

(3) Bei der Festlegung des Lernortes ist zu berücksichtigen,
dass Schulen je Klasse eines Jahrgangs durchschnittlich mög-
lichst nicht mehr als vier Schülerinnen und Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf zugewiesen werden. Eine
gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Förderbedarf über Schulen der Region
ist anzustreben. Hiervon kann insbesondere aus Gründen
besonderer pädagogischer Aufgaben, aus Gründen der regiona-
len Versorgung aller Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf oder aus sonstigen wichtigen
Gründen abgewichen werden.

§ 16

Übergang in die Jahrgangsstufe 5

Unmittelbar nach Erteilung des ersten Halbjahreszeugnis-
ses der Jahrgangsstufe 4 melden die Grundschulen und die
Sonderschulen alle Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
tem sonderpädagogischem Förderbedarf an das örtlich zustän-
dige Regionale Bildungs- und Beratungszentrum oder an die
weiterführenden Schulen, die die Schülerinnen und Schüler
zukünftig besuchen sollen. Neben der Meldung sind insbeson-
dere auch die sonderpädagogischen Gutachten und die Förder-
pläne zu übermitteln. 

§ 17

Jährliche Überprüfung, Aufhebung des Förderbedarfs

(1) Ist sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wor-
den, prüft die Zeugniskonferenz mindestens einmal jährlich,
ob der Förderbedarf fortbesteht, ob der Förderschwerpunkt
sich geändert hat oder ob andere Maßnahmen zur Förderung
der Schülerin oder des Schülers besser geeignet sind. Die
Ergebnisse der Überprüfung sind bei der Überarbeitung des
sonderpädagogischen Förderplans zu berücksichtigen. Bei
Bedarf kann das örtlich zuständige Regionale Bildungs- und
Beratungszentrum um Unterstützung gebeten werden. 

(2) Liegen bei der Schülerin oder dem Schüler die Voraus-
setzungen für sonderpädagogischen Förderbedarf in den För-
derschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und
soziale Entwicklung nicht mehr vor, ist der Förderbedarf auf-
zuheben. Die Schule teilt dies den Sorgeberechtigten unver-
züglich mit und nimmt die erforderlichen Änderungen im
sonderpädagogischen Förderplan vor. Bei Förderung in den
übrigen Förderschwerpunkten unterrichtet die Schule die
zuständige Behörde, die dann die Entscheidung über den Fort-
bestand des Förderbedarfs nach Maßgabe des § 14 Absatz 3
trifft. Die Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 kann auch
probeweise für höchstens sechs Monate getroffen werden. 

(3) Besteht ein sonderpädagogischer Förderbedarf nicht
mehr fort und besucht die Schülerin oder der Schüler eine
Sonderschule, berät diese die Sorgeberechtigten hinsichtlich
eines zeitnahen Übergangs in eine allgemeine Schule sowie der
Wahl des zukünftigen Lernorts. Der Übergang soll in Zusam-
menarbeit zwischen der Sonderschule und der allgemeinen
Schule sowie unter Beteiligung der Sorgeberechtigten vorbe-
reitet werden. Die Berechtigung für den Übergang in die
gewünschte Schulform richtet sich dabei nach den geltenden
allgemeinen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. 

Abschnitt 4

Förderplanung, individueller sonderpädagogischer
Förderplan, Nachteilsausgleich

§ 18

Aufstellung des sonderpädagogischen Förderplans

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf erhalten einen diagnosegestützten, individuellen
sonderpädagogischen Förderplan, der spätestens bis zum
Ablauf des Halbjahres, in dem der sonderpädagogische För-
derbedarf festgestellt wurde, aufzustellen ist. 

(2) Der sonderpädagogische Förderplan ist nach Ablauf
eines Jahres fortzuschreiben und zu aktualisieren, soweit nicht
eine wesentliche Veränderung der Lebensumstände der Schü-
lerin oder des Schülers eine kurzfristige Anpassung erfordert.
Er ist den Sorgeberechtigten nach seiner Fertigstellung zu
erläutern und auszuhändigen.
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(3) Bei der Aufstellung des Förderplans sollen die Sorgebe-
rechtigten, die Schülerin oder der Schüler nach Maßgabe ihrer
oder seiner Einsichtsfähigkeit, die sie oder ihn außerhalb der
Schulzeit betreuenden Einrichtungen der Jugendhilfe sowie
die für sonstige unterstützende Leistungen vorrangig zustän-
digen Sozialleistungsträger angemessen beteiligt werden. Die
Beteiligung kann im Rahmen einer Förderplankonferenz in
einem gemeinsamen Austausch der für die sonderpädagogi-
sche Förderung der Schülerin oder des Schülers zuständigen
Lehrkräfte sowie der in Satz 1 genannten Beteiligten erfolgen. 

(4) Der sonderpädagogische Förderplan bedarf der Zustim-
mung der Sorgeberechtigten. Stimmen die Sorgeberechtigten
nicht zu, entscheidet die zuständige Behörde. 

§ 19

Inhalt des sonderpädagogischen Förderplans

(1) Der sonderpädagogische Förderplan enthält mindestens
Angaben über

1. die individuellen Förderbereiche,

2. die Lernausgangslage,

3. die individuellen Lernziele und Lernindikatoren,

4. die konkreten Fördermaßnahmen (Unterrichtsinhalte,
Methoden, Sozialformen, Medien),

5. Formen der Evaluation (Erreichung der Lernziele, Angabe
der Überprüfungszeiträume, Konsequenzen der Förderung,
Reflexion).

(2) Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in den Schwerpunkten Lernen, Sprache
sowie emotionale und soziale Entwicklung soll sich der son-
derpädagogische Förderplan unbeschadet des Absatzes 1 in
zwei Abschnitte unterteilen. Der erste Abschnitt enthält eine
kurze Beschreibung der Grundlagen für die Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs und schließt mit der Fest-
stellung des Förderbedarfs in einem oder mehreren der
genannten Förderschwerpunkte ab. Sofern ein kombinierter
Förderbedarf in mehreren Bereichen besteht, erfolgt ein Hin-
weis, in welchem Bereich der vorrangige Förderbedarf besteht.
Der zweite Abschnitt enthält Angaben zu den Förderberei-
chen, den Zielen der Förderung, den Fördermaßnahmen und
deren Wirksamkeit. Die vorgesehen Fördermaßnahmen sind
unter Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Umsetzung und
der Zuständigkeiten im Schulalltag zu benennen. 

(3) In den sonderpädagogischen Förderplan sollen auch
solche Leistungen aufgenommen werden, für die die zustän-
dige Behörde als Sozialleistungsträgerin zuständig ist. Auf
Leistungen anderer Sozialleistungsträger soll hingewiesen
werden. 

§ 20

Nachteilsausgleich 

(1) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, die nach den Bildungsplänen für die Grund-
schule, die Stadtteilschule oder das Gymnasium unterrichtet
werden, erhalten Nachteilsausgleich nach Maßgabe der für die
Lerngruppe, der sie angehören, geltenden Ausbildungs- und
Prüfungsordnung.

(2) Erhält eine Schülerin oder ein Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf Nachteilsausgleich, ist sicherzu-
stellen, dass die gewährten Erleichterungen in Form von diffe-
renzierten organisatorischen und methodischen Veränderun-
gen der für die Leistungserbringung vorgegeben Bedingungen
erfolgen. Die Erleichterungen sind auf den jeweiligen Förder-
bedarf beziehungsweise den Förderschwerpunkt der Schüle-

rinnen und Schüler abzustimmen. In Betracht kommen bei-
spielsweise

1. eine in Bezug auf den jeweiligen Förderbedarf abgestimmte
Aufgabenstellung,

2. zusätzliche Zeit für die Bearbeitung von Aufgaben,

3. eine spezielle Arbeitsplatzorganisation,

4. die Zulassung spezieller Arbeitsmittel und Hilfen,

5. individuell gestaltete Pausenregelungen,

6. alternative Sportangebote.

Die Gewährung eines Nachteilsausgleichs lässt die fachlichen
Anforderungen unberührt. 

(3) Wird ein Nachteilsausgleich gewährt, ist dieser im son-
derpädagogischen Förderplan der Schülerin oder des Schülers
anzugeben. 

Abschnitt 5

Leistungsbewertung, Zeugnisse und Abschlüsse

§ 21

Zeugnisse

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf erhalten Zeugnisse nach den Vorgaben der geltenden
allgemeinen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, soweit
diese Verordnung nichts anderes bestimmt. 

§ 22

Zeugnisse bei zieldifferentem Unterricht

(1) Die Lehrerkonferenz kann beschließen, dass in den
Jahrgangsstufen 4 bis 10 über den Lernstand der Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die ziel-
different gemäß den Anforderungen des individuellen sonder-
pädagogischen Förderplans unterrichtet werden, ein frei for-
mulierter Bericht angefertigt wird, der die Bewertung mit
einer Note ersetzt. Dies gilt auch, soweit Schülerinnen und
Schüler nur in Teilbereichen des Unterrichts zieldifferent
unterrichtet werden, für die auf diese Teilbereiche bezogenen
Angaben zum Lernstand.

(2) Ab dem Ende der Jahrgangsstufe 8 enthalten die
Zeugnisse der zieldifferent unterrichteten Schülerinnen und
Schülern Informationen über den voraussichtlichen weiteren
Verlauf des Bildungsgangs, über erreichbare Abschlüsse und
die Übergangsmöglichkeiten in die berufliche Bildung, in
schulische Anschlussmaßnahmen oder in das Berufsleben. 

(3) Verlangen die Sorgeberechtigten gemäß § 44 HmbSG
ergänzend oder alternativ zum Lernentwicklungsbericht die
Ausweisung des Leistungsstands in Noten, so beziehen sich
diese auf die Anforderungen des individuellen sonderpädago-
gischen Förderplans. Der individuelle Rahmen, auf den die
Noten oder Punkte Bezug nehmen, ist im Zeugnis kenntlich
zu machen. Die Sorgeberechtigten sind im Vorfeld darüber
aufzuklären, dass die erteilten Noten oder Punkte sich abwei-
chend von § 2 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnung für die Grundschule und die Jahrgangsstufen 5 bis 10
der Stadtteilschule und des Gymnasiums (APO-GrundStGy)
vom 22. Juli 2011 (HmbGVBl. S. 325) in der jeweils geltenden
Fassung nicht auf die Anforderungen der allgemeinen Bil-
dungspläne beziehen. Den Sorgeberechtigten ist ebenso zu
erläutern, dass die erteilten Noten nicht zu einer Übergangsbe-
rechtigung nach den §§ 13, 31 und 32 APO-GrundStGy und
nicht zum ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, mittle-
ren Schulabschluss und zur fachgebundenen oder allgemeinen
Hochschulreife führen.
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§ 23
Abschlüsse 

(1) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf richten sich die Abschlüsse nach den Vor-
gaben der für die jeweilige Lerngruppe geltenden allgemeinen
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Ziel ist es, sie zu den
in den allgemeinen Schulen vorgesehenen Abschlüssen zu
führen beziehungsweise ihnen den Wechsel von einem Bil-
dungsgang in einen anderen zu ermöglichen. 

(2) Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem
Förderbedarf, die die Schulpflicht erfüllt haben und die Schule
ohne einen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss verlas-
sen, erhalten ein Zeugnis, das die erworbenen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten bescheinigt. 

Abschnitt 6
Schlussbestimmungen

§ 24
Umschulung aus anderen Ländern

(1) Eine Schülerin oder ein Schüler, bei der oder dem in
einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland bereits

ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt worden ist,
kann ohne erneute Überprüfung des Förderbedarfs im Rah-
men der vorhandenen Aufnahmekapazitäten und unter
Berücksichtigung der Aufnahmekriterien in eine hamburgi-
sche Schule aufgenommen werden.

(2) Länderabkommen und Staatsverträge bleiben unbe-
rührt.

§ 25

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August
2012 in Kraft. 

(2) Zum selben Zeitpunkt treten außer Kraft:

1. die Ordnung der Aufnahme in Sonderschulen vom 27. Mai
1986 (HmbGVBl. S. 107),

2. die Verordnung über die Aufnahme von Kindern in Inte-
grationsklassen an Grundschulen vom 20. Januar 1998
(HmbGVBl. S. 20).

Hamburg, den 31. Oktober 2012. 
Die Behörde für Schule und Berufsbildung

Bekanntmachung
einer Entscheidung des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts

zu der Verordnung
über den Bebauungsplan Harvestehude 13 vom 2. März 2009

Vom 12. November 2012

Aus dem Urteil des Hamburgischen Oberverwaltungsge-
richts vom 7. Juni 2012 – OVG 2E 8/09.N, das im Normenkon-
trollverfahren nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung zu
der Verordnung über den Bebauungsplan Harvestehude 13
vom 2. März 2009 (HmbGVBl. S. 51) ergangen ist, wird folgen-
der Entscheidungssatz veröffentlicht:

„§ 2 Nr. 1 und 9 der Verordnung über den Bebauungsplan
Harvestehude 13 vom 2. März 2009 (HmbGVBl. S. 51), die
in der Planzeichnung festgesetzte westliche Baugrenze auf
der Gemeinbedarfsfläche (Schule) und die in der Plan-
zeichnung festgesetzte Zahl von drei Vollgeschossen auf
dem Flurstück 2010 sind unwirksam.“ 

Diese Entscheidung ist nach § 47 Absatz 5 der Verwaltungs-
gerichtsordnung allgemein verbindlich.

Hamburg, den 12. November 2012.

Das Bezirksamt Eimsbüttel
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§ 1

Gebührenbemessung

(1) Für die Ermittlung der Gebühren für durch Bundes-
recht, insbesondere in den §§ 13 bis 15 des Schornsteinfeger-
Handwerksgesetzes vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242),
geändert am 11. Juli 2011 (BGBl. I S. 1341, 1343), vorgesehene
Arbeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder
des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers in der Freien
und Hansestadt Hamburg wird die Gebühr für einen Arbeits-
wert auf einen Betrag von 1,10 Euro zuzüglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer festgelegt.

(2) Absatz 1 weicht gemäß Artikel 84 Absatz 1 Satz 2
des Grundgesetzes in seinem Geltungsbereich von § 6 Satz 2
der Kehr- und Überprüfungsordnung vom 16. Juni 2009
(BGBl. I S. 1292), geändert am 14. Juni 2011 (BGBl. I S. 1077),
ab.

§ 2

Ermächtigung

Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
gebührenpflichtigen Tatbestände, die Arbeitswerte und die
Höhe der Gebühr für die Arbeiten, die den bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegerinnen oder den bevollmächtigten
Bezirksschornsteinfegern durch Landesrecht übertragen sind,
festzulegen. Die Gebühren sind nach Arbeitswerten oder nach
einer Kombination aus Arbeitswert und Zeitaufwand zu
bemessen. Außerdem kann in der Rechtsverordnung der
Anspruch auf die Erstattung von Auslagen bestimmt werden.

§ 3

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 2 tritt am 1. Dezember 2012 in Kraft. Im Übrigen tritt die-
ses Gesetz am 1. Januar 2013 in Kraft. § 1 tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2014 außer Kraft.

Gesetz
zur Regelung von Gebühren

für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerinnen
und Bezirksschornsteinfeger

Vom 13. November 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Ausgefertigt Hamburg, den 13. November 2012.

Der Senat
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A r t i k e l  1
Änderung des Hundegesetzes

Das Hundegesetz vom 26. Januar 2006 (HmbGVBl. S. 37),
zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444,
448), wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht erhält der Eintrag zu

§ 26 folgende Fassung:
„§ 26 Jährliche Statistik“.

2. § 2 Absatz 1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. American Pit Bull Terrier,“.

3. § 8 Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„3. den auf Grund von § 10 des Hamburgischen Geset-

zes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), geän-
dert am 23. Dezember 2011 (HmbGVBl. 2012 S. 3),
in Verbindung mit §§ 22 und 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),
zuletzt geändert am 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148,
181), erlassenen Rechtsverordnungen und“.

4. In § 10 Satz 2 Nummer 3 wird die Textstelle „§§ 15
und 16 des Hamburgischen Naturschutzgesetzes“
durch die Textstelle „§ 10 des Hamburgischen Gesetzes
zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes in
Verbindung mit §§ 22 und 23 des Bundesnaturschutz-
gesetzes“ ersetzt.

5. § 13 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
5.1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Des Weiteren ist die zuständige Behörde über den Tod
oder die Abgabe des Hundes unter Angabe des Todes-
oder Abgabetages, über eine Änderung der Anschrift
der Halterin oder des Halters, über eine Veränderung
der fälschungssicheren Kennzeichnung im Sinne des
§ 6 Absatz 1 sowie über einen Wechsel des Haftpflicht-
versicherers innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt
der Veränderung zu unterrichten.“

5.2 In Satz 2 wird die Textstelle „Absatz 3, der nach § 18 von
den besonderen Vorschriften für gefährliche Hunde
freigestellt ist,“ gestrichen.

6. In § 14 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „berechtigte“
durch das Wort „besondere“ ersetzt.

7. § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
7.1 Nummer 3 wird wie folgt geändert:
7.1.1 In Buchstabe a wird das Wort „berechtigtes“ durch das

Wort „besonderes“ ersetzt.
7.1.2 Buchstabe b erhält folgende Fassung:

„b) der Hund operativ kastriert ist,“.
7.2 Es werden folgende Sätze angefügt:

„Das besondere Interesse im Sinne von Satz 1 Nummer
3 Buchstabe a liegt vor, wenn die Halterin oder der
Halter ein besonders geschütztes Interesse glaubhaft

macht, auf Grund dessen die Untersagung der Haltung
des gefährlichen Hundes gegenüber dem Schutzbedürf-
nis der Bevölkerung außer Verhältnis steht. Für Halte-
rinnen und Halter sowie Führpersonen eines Hundes
im Sinne von § 2 Absatz 1 gilt zusätzlich:

a) die Halterin oder der Halter hat durch Vorlage eines
amtlichen Gesundheitszeugnisses zu belegen, dass
sie oder er geistig und körperlich geeignet und
zuverlässig ist, einen gefährlichen Hund zu führen,

b) das Tier darf ausschließlich von Personen geführt
werden, die eine behördliche Bescheinigung über
die Geeignetheit im Sinne des Buchstaben a bei sich
führen; es muss nachgewiesen werden, dass außer
der Halterin oder dem Halter wenigstens eine wei-
tere Person über diese Bescheinigung verfügt,

c) in regelmäßigen Abständen ist die Teilnahme an
Schulungsveranstaltungen zum Umgang mit gefähr-
lichen Hunden nachzuweisen,

d) der Hund, für den die Haltung beantragt wird, darf
nicht aus einer illegalen Haltung heraus (zum Bei-
spiel verbotene Zucht) oder nach illegaler Einfuhr
erlangt werden.“

8. In § 17 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 wird die Textstelle
„§§ 15 und 16 des Hamburgischen Naturschutzgeset-
zes“ durch die Textstelle „§ 10 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-
zes in Verbindung mit §§ 22 und 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes“ ersetzt.

9. In § 19 Absatz 2 Satz 3 wird die Textstelle „§ 158b Ab-
satz 2 Satz 1 des Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag“ durch die Textstelle „§ 113 Absatz 2 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes“ ersetzt.

10. § 22 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

10.1 In Nummer 2 wird die Textstelle „und -ausbildung“
gestrichen.

10.2 In Nummer 3 werden die Wörter „im Einsatz“ gestri-
chen.

11. § 23 wird wie folgt geändert:

11.1 In Absatz 8 wird hinter den Wörtern „kann die zustän-
dige Behörde“ die Textstelle „Blutentnahmen zur Ras-
sebestimmung eines Tieres anordnen. Des Weiteren
kann sie“ eingefügt.

11.2 Absatz 11 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die zuständige Behörde kann die Tötung eines Hun-
des anordnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass auch in Zukunft von dem Hund eine drin-
gende Gefahr für Leben oder Gesundheit von Mensch
oder Tier ausgeht und somit eine Haltung des Tieres
unter zumutbaren Bedingungen, auch unter Berück-
sichtigung der Belange des Tierschutzes, nicht möglich
ist.“

Gesetz
zur Änderung von Vorschriften

über das Halten und Führen von Hunden
Vom 13. November 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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12. § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

12.1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

12.1.1 In Nummer 1 werden hinter dem Wort „Anschrift“ die
Wörter „einschließlich Adresszusatz“ eingefügt.

12.1.2 In Nummer 2 werden hinter dem Wort „Transponders“
die Wörter „oder alternative Kennzeichnung“ einge-
fügt.

12.1.3 In Nummer 5 wird hinter der Textstelle „§15 Absatz 1“
die Textstelle „Satz 1“ eingefügt.

12.1.4 Hinter Nummer 7 wird folgende neue Nummer 8 ein-
gefügt:

„8. Beginn und Ende der Haltung, insbesondere gege-
benenfalls Todeszeitpunkt des Hundes,“.

12.1.5 Die bisherigen Nummern 8 bis 15 werden Nummern 9
bis 16.

12.2 In Satz 4 wird die Textstelle „Nummern 13 bis 15“
durch die Textstelle „Nummern 14 bis 16“ ersetzt.

13. § 25 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

13.1 In Nummer 1 wird hinter der Textstelle „§15 Absatz 1“
die Textstelle „Satz 1“ eingefügt.

13.2 In Nummer 3 wird das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt. 

13.3 In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort
„und“ ersetzt und folgende Nummer 5 angefügt:

„5. die Voraussetzungen für die Anerkennung einer
Hundeschule nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe e.“

14. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26

Jährliche Statistik

In einer jahresbezogen zu ermittelnden Statistik der
Beißvorfälle veröffentlicht die zuständige Behörde: 

1. um wie viele verschiedene Tiere es sich bei den
Beißvorfällen von einer Rasse gehandelt hat,

2. in welchem Bezirk und inwieweit sich die Beißvor-
fälle im öffentlichen oder privaten Raum ereignet
haben und

3. welche Ursachen und Folgen der Beißvorfälle akten-
kundig geworden sind.

Die zuständige Behörde kann die jährliche Statistik
elektronisch veröffentlichen.“

15. In § 27 Absatz 5 wird die Textstelle „§§ 15 bis 20 des
Hamburgischen Naturschutzgesetzes“ durch die Text-
stelle „§ 10 des Hamburgischen Gesetzes zur Aus-
führung des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung
mit §§ 22 und 23 des Bundesnaturschutzgesetzes“
ersetzt.

16. § 27a Absatz 1 wird wie folgt geändert:

16.1 Hinter Nummer 1 wird folgende neue Nummer 2 ein-
gefügt:

„2. eine Kennzeichnung im Sinne des § 6 Absatz 1
unbefugt entfernt, entfernen lässt oder sonst wie
unkenntlich macht oder verfälscht,“.

16.2 Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.

16.3 In der neuen Nummer 3 Buchstaben b bis d wird jeweils
das Wort „entgegen“ gestrichen.

17. In § 28 Absatz 4 Satz 4 wird die Textstelle

„§ 158b Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über den Versiche-
rungsvertrag“ durch die Textstelle „§ 113 Absatz 2 des
Versicherungsvertragsgesetzes“ ersetzt.

A r t i k e l  2

Änderung des Gesetzes zur Neuregelung
über das Halten und Führen von Hunden

Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes zur Neuregelung über
das Halten und Führen von Hunden vom 26. Januar 2006
(HmbGVBl. S. 37) wird aufgehoben.

A r t i k e l  3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 13. November 2012.

Der Senat



Dienstag, den 20. November 2012 477HmbGVBl. Nr. 44

Einziger Paragraph

1. Hinter der Anlage 1 y zu § 2 Absatz 2 des Hafenentwick-
lungsgesetzes wird die aus dem anliegenden Übersichtsplan
ersichtliche Anlage 1 z angefügt.

2. In Nummer 1.1 Satz 2 der Grenzbeschreibung zum Hafen-
entwicklungsgesetz (Anlage 2 zu § 2 Absatz 2 des Hafen-
entwicklungsgesetzes) wird die Textstelle „bis zur G.-Kr.
Rechts 3566791.6; Hoch 5934686.5, von dort in nördlicher
Richtung bis zum Schnittpunkt mit der südlichen Straßen-
begrenzungslinie der Versmannstraße, diese in westlicher
Richtung bis zur G.-Kr. Rechts 3566632.6; Hoch 5934824.3,
von dort in nordwestlicher Richtung auf der Shanghaiallee
bis zur G.-Kr. Rechts 3566463.4; Hoch 5935210.6, von dort
in östlicher Richtung bis zur G.-Kr. Rechts 3566562.5;
Hoch 5935258.8 auf der Westseite der Ericusbrücke, von

dort in östlicher Richtung bis zur G.-Kr. Rechts 3566757.6;
Hoch 5935306.2,“ ersetzt durch die Textstelle „bis zur 
G.-Kr. Rechts 3566942.4; Hoch 5934669.6, von dort in nörd-
licher Richtung bis zur G.-Kr. Rechts 3566964.1; Hoch
5934801.2, weiter in östlicher Richtung bis zur G.-Kr.
Rechts 3567022.1; Hoch 5934792.4, weiter in nordöstlicher
Richtung bis zur G.-Kr. 3567062.4; Hoch 5934862.2, weiter
der östlichen Flurstücksgrenze des Flurstücks Nr. 2236 der
Gemarkung Altstadt Süd in nordwestlicher und nördlichen
Richtung folgend bis zur Nordostecke des Flurstücks Nr.
2236 der Gemarkung Altstadt Süd, weiter in nördlicher
Richtung bis an die Südseite des Wasserflurstücks Nr. 2197
der Gemarkung Altstadt Süd mit der G.-Kr. Rechts
3566890.7; Hoch 5935271.0; weiter in westlicher Richtung
bis zur Südostecke des Wasserflurstücks Nr. 2074 der
Gemarkung Altstadt Süd,“.

Vierte Verordnung
zur Änderung der Grenzen des Hafengebiets

im Bereich der HafenCity
Vom 13. November 2012

Auf Grund von § 5 Absatz 2 des Hafenentwicklungsgesetzes
vom 25. Januar 1982 (HmbGVBl. S. 19), zuletzt geändert am
19. September 2012 (HmbGVBl. S. 417), wird verordnet:

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 13. November 2012.
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Anlage zur Vierten
Verordnung zur Änderung
der Grenzen des Hafengebiets
im Bereich der HafenCity

zu § 2 Absatz 2 des Hafenentwicklungsgesetzes

Neu festgesetzte Hafengebietsgrenze

Unveränderte Hafengebietsgrenze
(nachrichtlich)


